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Heimentgelte Tagespflege ab dem 01.01.2026 
für den Wohnpark Sophie Scholl 

 

Pflegesatz ARB ABZU Unterkunft Verpflegung IV-Kosten Ges. o. Fahrtk. Fahrtk. Ges. pro Tag
TAGESPFLEGE

Pflegegrad 1 40,37 € 0,49 € 2,00 € 14,58 € 7,88 € 8,90 € 74,22 € 18,43 € 92,65 €

104,03 €

Pflegegrad 3 62,09 € 0,49 € 2,00 € 14,58 € 7,88 € 8,90 € 95,94 € 18,43 € 114,37 €

Pflegegrad 2 51,75 € 0,49 € 2,00 € 14,58 € 7,88 € 8,90 € 85,60 € 18,43 €

129,89 €

18,43 € 124,70 €

Pflegegrad 5 77,61 € 0,49 € 2,00 € 14,58 € 7,88 € 8,90 € 111,46 €

Pflegegrad 4 72,42 € 0,49 € 2,00 € 14,58 € 7,88 € 8,90 € 106,27 €

18,43 €
 

ARB = Ausbildungsrefinanzierungsbetrag / ABZU = Ausbildungszuschlag (ab 01.04.2020) 
 
 

Erläuterung 
 
Davon übernimmt die Pflegekasse die pflegebedingten Kosten (Pflegesatz + Ausbildungsrefinanzierbetrag + Ausbildungszuschlag + Fahrtkostenpauschale) 
 
 Die Leistungen der Tagespflege können neben der ambulanten Pflegesachleistung /dem Pflegegeld oder der Kombinationsleistung nach § 38 SGB XI in 
vollem Umfang in Anspruch genommen werden ohne dass eine Anrechnung auf diese Ansprüche erfolgt. 
 
* Bitte beachten Sie, dass für den Transport von Ihrer Wohnung in den Wohnpark Sophie Scholl und zurück die Pauschale von 18,43 € nur bis zu einer 
Entfernung von 20 km (Hin- und Rückweg) gilt. In Fällen, in denen die Entfernung mehr als 20 km beträgt, werden pro zusätzlich gefahrenem Kilometer 0,95 € 
+ 0,15 € (Energiezuschlag) von dem Fahrdienst in Rechnung gestellt. 

  
Dieses Formular unterliegt nicht dem Änderungsdienst! 


